
Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Glad-

bach über die Verteilung von Entscheidungsbefug-

nissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die 

Bürgermeisterin/den Bürgermeister in ihrer der-

zeit gültigen Fassung des I. Nachtrag 

 

Vorschlag für den II. Nachtrag zur Zuständigkeits-

ordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die 

Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des Rates 

auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister 

 

Hinweise 

§ 5 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnahmen 

 

 

(…) 

§ 5 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnahmen, kon-

sumtive Zahlungsverpflichtungen für Folgejahre 
 

(…) 

 

(5) 

Die Fachausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeitsbereiche zudem über Zahlungsverpflich-

tungen für Folgejahre im konsumtiven Bereich für den 

Kernhaushalt und für die eigenbetriebsähnlichen Ein-

richtungen ab einer Größenordnung von jährlich 

10.000,- EUR oder einem Gesamtvolumen von 

100.000,- EUR pro Vertrag. 

 

 

Ergänzung der Überschrift 
 

 

 

 

Einfügung eines Absatzes 5 zur 
Übertragung einer zusätzlichen Ent-
scheidungskompetenz für konsumti-
ve Zahlungsverpflichtungen für 
Folgejahre auf die Fachausschüsse 

§ 13 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur 

und Verkehr 

 

(…) 

 

(3) 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur 

und Verkehr entscheidet 

1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft, der Abwas-

serentsorgung, der Stadtreinigung und des Fuhr-

parks, 

§ 13 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur 

und Verkehr 

 

(…) 

 

(3) 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur 

und Verkehr entscheidet 

1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft, der Abwas-

serentsorgung, der Stadtreinigung und des Fuhr-

parks, 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Glad-

bach über die Verteilung von Entscheidungsbefug-

nissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die 

Bürgermeisterin/den Bürgermeister in ihrer der-

zeit gültigen Fassung des I. Nachtrag 

 

Vorschlag für den II. Nachtrag zur Zuständigkeits-

ordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die 

Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des Rates 

auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister 

 

Hinweise 

2. über die Vermietung und Verpachtung städtischen 

Grundbesitzes sowie die Anmietung und Anpach-

tung fremden Grundbesitzes, sofern der jährliche 

Miet- oder Pachtpreis 10.000,00 EURO über-

steigt, 

 

(…) 

2. über die Vermietung und Verpachtung städtischen 

Grundbesitzes sowie die Anmietung und Anpach-

tung fremden Grundbesitzes, sofern der jährliche 

Miet- oder Pachtpreis 10.000,00 EURO über-

steigt, 

 

(…) 

 

Streichung der Entscheidungskom-
petenz für Anmietung und Anpach-
tung fremden Grundbesitzes, da 
diese bereits durch die Neuregelung 
in § 5 Absatz 5 auf den AUKIV über-
tragen wird. 

§§ 12 

Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 

 

(1) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss berät 

alle städtebaulichen Planungen und Maßnahmen. 

 

(2) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss ent-

scheidet über 

1. verfahrensleitende Planungsschritte (Beschlüsse) 

in Bauleitverfahren (Flächennutzungsplan, Be-

bauungspläne), 

2. die Festsetzung der Planungsentschädigung nach 

den §§ 40 ff. BauGB, 

3. die Erteilung einer Ausnahme von der Verände-

rungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB, 

4. die Zulässigkeit von Vorhaben während der 

Planaufstellung nach § 33 BauGB, 

§ 12 

Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 

 

(1) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss berät 

alle städtebaulichen Planungen und Maßnahmen. 

 

(2) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss ent-

scheidet über 

1. verfahrensleitende Planungsschritte (Beschlüsse) 

in Bauleitverfahren (Flächennutzungsplan, Be-

bauungspläne), 

2. die Festsetzung der Planungsentschädigung nach 

den §§ 40 ff. BauGB, 

3. die Erteilung einer Ausnahme von der Verände-

rungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB, 

4. die Zulässigkeit von Vorhaben während der 

Planaufstellung nach § 33 BauGB, 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Glad-

bach über die Verteilung von Entscheidungsbefug-

nissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die 

Bürgermeisterin/den Bürgermeister in ihrer der-

zeit gültigen Fassung des I. Nachtrag 

 

Vorschlag für den II. Nachtrag zur Zuständigkeits-

ordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die 

Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des Rates 

auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister 

 

Hinweise 

5. Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege (Eintragung in die Denkmalliste 

und Verfahren), 

6. die Stellungnahme der Stadt zu Enteignungsmaß-

nahmen Dritter nach § 105 BauGB. 

7. Stellungnahmen der Stadt zu Landes- und Regio-

nalplanungen, soweit nicht ein anderer Ausschuss 

zuständig ist, 

8. Zielsetzungen und Maßnahmen der Stadtentwick-

lungsplanung, 

9. strategische Verkehrsentwicklungsplanung, 

10. Grundsätze der Wirtschaftsförderung (einschl. 

Gesundheitsversorgung), Naherholung und Tou-

rismus, soweit nicht nach der „Satzung über die 

kommunale Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb 

Bergisch Gladbach – AöR in der Rechtsform der 

Anstalt des öffentlichen Rechtes der Stadt Ber-

gisch Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils gülti-

gen Fassung die SEB AöR zuständig ist. 

5. Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege (Eintragung in die Denkmalliste 

und Verfahren), 

5. die Stellungnahme der Stadt zu Enteignungsmaß-

nahmen Dritter nach § 105 BauGB. 

6. Stellungnahmen der Stadt zu Landes- und Regio-

nalplanungen, soweit nicht ein anderer Ausschuss 

zuständig ist, 

7. Zielsetzungen und Maßnahmen der Stadtentwick-

lungsplanung, 

8. strategische Verkehrsentwicklungsplanung, 

9. Grundsätze der Wirtschaftsförderung (einschl. 

Gesundheitsversorgung), Naherholung und Tou-

rismus, soweit nicht nach der „Satzung über die 

kommunale Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb 

Bergisch Gladbach – AöR in der Rechtsform der 

Anstalt des öffentlichen Rechtes der Stadt Ber-

gisch Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils gülti-

gen Fassung die SEB AöR zuständig ist. 

 

(3) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss nimmt 

die ihm mit der Satzung der Stadt Bergisch Gladbach 

zur Ausführung des Gesetzes zum Schutz und zur 

Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Denkmalschutzgesetz NRW) übertragenen Aufgaben 

war. 

Streichung, da Zuständigkeit nach 
dem Denkmalschutzgesetz NRW in 
der Denkmalschutzsatzung geregelt, 
die nachfolgende Nummerierung 
wird entsprechend angepasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einfügung eines Absatzes 3 mit dem 
nachrichtlichen Hinweis auf die 
Zuständigkeitsregelung, die auf 
Grund gesetzlicher Vorgaben au-
ßerhalb der Zuständigkeitsordnung 
durch Satzungsregelung erfolgen 
muss 


